ADT 35-23V

1.

Allgemeine Geschiaftsbedingungen fiir Vodafone-Leistungen (AGB)

Vertragsinhalt

Die Vodafone GmbH und die Vodafone West GmbH (beide Fer-
dinand-Braun-Platz 1, 40549 Disseldorf) und die Vodafone
Deutschland GmbH, Beta-Strafie 6—8, 85774 Unterfohring
(allesamt ,Vodafone*) erbringen Leistungen an Kunden auf-
grund der nachfolgenden AGB, der Erganzenden Geschafts-
bedingungen flr Vodafone Internet-, Telefonie und TV-Leis-
tungen, der Leistungs- und Produktbeschreibung
(Vertragsbedingungen) und der Preisliste. Ein jeweils aktuel-
les Preisverzeichnis ist auch unter www.rossmann-mobil.de
abrufbar.

Leistungsumfang

Die von Vodafone auf Grundlage dieser AGB sowie der Leis-
tungs-/Produktbeschreibung erbrachten Dienste kénnen
den Einsatz geeigneter Endgerate voraussetzen.

2.2 Vodafone istin der Wahl der zur Erbringung der vertraglichen

Leistungen eingesetzten Technologie (insbesondere der
Netztechnologie und Ubertragungsstandards) frei. Vodafo-
ne kann Anderungen dieser Technologie vornehmen, um auf
technische Neuerungen zu reagieren, und/oder ihr Netz und
ihre Leistungen an den jeweiligen Stand der Technik anzu-
passen, soweit dies die ordnungsgemafie Leistungserbrin-
gung nicht beeintrachtigt. Anderungen kénnen sich auch
aufgrund hoheitlicher Anordnungen oder gesetzlicher Rege-
lungen ergeben. Ziff. 3 bleibt unberihrt.

2.3 Vodafone ist berechtigt, die Leistung voribergehend zu un-

terbrechen, in der Dauer zu beschranken oder teilweise bzw.
ganz einzustellen, soweit dies aufgrund behordlicher oder
gesetzlicher Vorgaben, aus Grinden der 6ffentlichen Sicher-
heit, der Sicherheit des Netzbetriebes, der Aufrechterhal-
tung der Netzintegritat, des Datenschutzes oder zur Vornah-
me betriebsbedingter oder technisch notwendiger Arbeiten
erforderlich ist. Dies gilt entsprechend fur Einschrdnkungen
von Telekommunikationsanlagen Dritter, die Vodafone zur
Erfallung ihrer Pflichten benutzt.

2.4 Weitere Informationen Uber die angebotenen Telekommuni-

kationsdienstleistungen, Leistungsdaten der angebotenen
Kundendienste sowie der Voraussetzungen fir einen Anbie-
terwechsel sind im Internet unter www.vodafone.de abrufbar
sowie bei der Vodafone-Kundenbetreuung erhaltlich.

2.5 Die Arten von Mafinahmen, mit denen Vodafone auf Sicher-

heits- oder Integritatsverletzungen oder auf Bedrohungen
und Schwachstellen reagieren kann, sind im Internet unter
www.vodafone.de aufgefiihrt sowie bei der Vodafone-Kun-
denbetreuung zu erfragen.

2.6 Der Kunde kann von Vodafone verlangen, dass eine Storung

seiner vertraglich vereinbarten Telekommunikationsdienste
unverzlglich und unentgeltlich beseitigt wird, es sei denn,
der Kunde hat diese selbst zu vertreten. Dies gilt nicht fur
nummernunabhangige inter personelle Telekommunikati-
onsdienste oder die Bereitstellung von Ubertragungsdiens-
ten fur Dienste der Maschine-Maschine-Kommunikation. Der
Kunde hat bei der Entstorung eine Mitwirkungspflicht. Mel-
det der Kunde Vodafone eine Storung der vertraglich verein-
barten Telekommunikationsdienste gem. Satz 1 und wird
diese nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang
der Storungsmeldung des Kunden beseitigt, kann der Kunde
ab dem Folgetag eine Entschadigung verlangen, es sei denn,
er hat die Storung zu vertreten. Eine Entschadigung kann be-

ginnend mit dem dritten Arbeitstag pro Tag des vollstandi-
gen Ausfalls des Dienstes verlangt werden. Die Hohe der Ent-
schadigung betragt am dritten und vierten Tag 5€ oder 10%
und ab dem flinften Tag 10€ oder 20% der vertraglich ver-
einbarten Monatsentgelte bei Vertragen mit gleichbleiben-
dem monatlichem Entgelt, je nachdem, welcher Betrag ho-
her ist. Beruht die vollstandige Unterbrechung des Dienstes
auf gesetzlich festgelegten Mafinahmen nach dem Tele-
kommunikationsgesetz, der Verordnung (EU)2015/2120
oder sicherheitsbehérdlichen Anordnungen, steht dem Kun-
den eine Entschadigung nicht zu.

Anderung der Vertragsbedingungen

Vodafone behalt sich vor, die Vertragsbedingungen (AGB; Er-
ganzende Geschaftsbedingungen fur Vodafone Internet-,
Telefonie- und TV-Leistungen; Leistungs- und Produktbe-
schreibungen) aus wichtigem Grund im Sinne von § 314
Biirgerliches Gesetzbuch einseitig zu dndern, sofern die An-
derung fur den Kunden zumutbar ist, insbesondere das Ver-
haltnis zwischen Leistung und Gegenleistung nicht zu Un-
gunsten des Kunden verschoben wird.

3.2 Andert Vodafone die Vertragsbedingungen einseitig, kann

der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungs-
frist und ohne Kosten kiindigen, es sei denn, die Anderungen
sind

a) ausschlieflich zum Vorteil des Kunden,

b) rein administrativer Art und haben keine negativen Aus-
wirkungen auf den Kunden oder

¢) unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich gel-
tendes Recht vorgeschrieben.

3.3 Die Kindigung kann innerhalb von drei Monaten ab dem

Zeitpunkt erklart werden, in dem die Unterrichtung von Vo-
dafone Uber die Vertragsanderung, die den Anforderungen
nach Ziff. 3.1 entspricht, dem Kunden zugeht. Der Vertrag
kann durch die Kindigung frihestens zu dem Zeitpunkt be-
endet werden, zu dem die Vertragsanderung wirksam wer-
den soll. Ziff. 3.1 ist nicht anzuwenden auf Vertrage, die nur
nummernunabhangige interpersonelle Telekommunikati-
onsdienste zum Gegenstand haben.

3.4 Vodafone wird den Kunden mindestens einen Monat, hochs-

tens zwei Monate bevor eine Vertragsanderung nach Ziff. 3.1
wirksam werden soll, klar und verstandlich auf einem dauer-
haften Datentrager tber Folgendes unterrichten:

a) den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertragsanderung und

b) ein bestehendes Kiindigungsrecht des Kunden nach
Ziff. 3.2.

Vergiitung

Der Kunde ist verpflichtet, die vereinbarten Entgelte fristge-
recht zu zahlen.

4.2 Der Kunde ist verpflichtet, auch die Entgelte zu zahlen, die

durch befugte oder unbefugte Nutzung der Dienste durch
Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu
vertreten hat. Fur Mobilfunkdienstleistungen gilt, dass der
Kunde Vodafone das Abhandenkommen oder die unbefugte
Drittnutzung der Vodafone-SIM-Karte unverzuglich mitzu-
teilen hat. Bis zum Eingang der Mitteilung bei Vodafone haf-
tet der Kunde fir die durch unbefugte Drittnutzung entstan-
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denen Entgelte, soweit er das Abhandenkommen oder die
unbefugte Drittnutzung zu vertreten hat oder die Mitteilung
an Vodafone nicht unverziglich erfolgt ist.

4.3 Rechnungseinwendungen hat der Kunde innerhalb von acht

Wochen nach Zugang der Rechnung in Textform zu erheben.
Dabei hat er den Grund seiner Beanstandung schlussig dar-
zulegen.

4.4 Der Einzug von Rechnungsbetragen im SEPA-Basis-Last-

schriftverfahren ist als Standard vorgesehen und erfolgt bei
verbrauchsunabhangigen Entgelten frihestens 3 Werktage,
bei verbrauchsabhangigen Entgelten frihestens 5 Werktage
nach Erhalt der Rechnung. Liegt kein SEPA-Mandat vor, muss
der Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Werktagen nach Er-
halt der Rechnung auf dem von Vodafone in der Rechnung
angegebenen Konto gutgeschrieben sein.

4.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine

Gegenforderung unbestritten, rechtskraftig festgestellt
oder anerkannt ist. Dem Kunden steht die Geltendmachung
eines Zurickbehaltungsrechts nur wegen Gegenanspru-
chen aus demselben Vertragsverhaltnis zu.

4.6 Vodafone ist berechtigt, bei einer Erhéhung ihrer Gesamt-

kosten die Preise fur die vertraglichen Leistungen nach billi-
gem Ermessen gemafs § 315 Blrgerliches Gesetzbuch anzu-
passen. Die Gesamtkosten bestehen insbesondere aus
anfallenden Kosten fur Instandhaltung und Betrieb des ent-
sprechenden Netzes, flr die technische Zuflhrung der
Inhalte/Dienste, fir Netzzusammenschaltungen und Teil-
nehmeranschlussleitungen einschliefilich jeweils der Mate-
rialkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten inkl. Leih- und Zeit-
arbeitskosten, Kosten firdie Kundenverwaltung(Call-Center,
IT-Systeme) sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung; bei
Produkten mit urheberrechtlich geschitzten Inhalten geho-
ren zu den Gesamtkosten dartber hinaus Entgelte fir Urhe-
berrechts- und Leistungsschutzrechte (insbesondere fir
Vergutungsanspriiche von Verwertungsgesellschaften so-
wie flir etwaige Anspriiche nach § 20 Urheberrechtsgesetz).
Die Preisanpassung darf nur bis zum Umfang der Kostener-
hohung und entsprechend dem Anteil des erhohten Koste-
nelements an den Gesamtkosten erfolgen; sie ist nur zulas-
sig, wenn die Kostenerhdhung auf Anderungen beruht, die
nach Vertragsschluss eingetreten sind und die von Vodafone
nicht veranlasst wurden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn
Vorlieferanten von Vodafone ihre Preise erh6hen, bei der Be-
legung der vertragsgegenstandlichen Leistungen mit gedn-
derten oder weiteren hoheitlichen Steuern oder Abgaben,
bei Tariflohnerhéhungen oder bei einer Erhhung der Tarife
von Verwertungsgesellschaften (insbesondere fiir die Kabel-
weitersendung gemaf § 20b Urheberrechtsgesetz). Etwaige
Kostenentlastungen sind bei der Berechnung der Gesamt-
kostenbelastung von Vodafone mindernd zu bertcksichti-
gen.

4.7 Erhoht Vodafone die Preise flir vertragliche Leistungen ge-

maf Ziff. 4.6 einseitig, kann der Kunde den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kindigungsfrist und ohne Kosten kiindigen, es
sei denn die Preisanpassung ist unmittelbar durch Unions-
recht oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben.
Die Kindigung kann innerhalb von drei Monaten ab dem
Zeitpunkt erklart werden, in dem die Unterrichtung von Vo-
dafone (ber die Erhohung der Preise dem Kunden zugeht.
Der Vertrag kann durch die Kindigung frihestens zu dem

Zeitpunkt beendet werden, zu dem die Preiserhohung wirk-
sam werden soll.

Vodafone wird den Kunden mindestens einen Monat, hochs-
tens zwei Monate bevor eine Erhohung der Preise wirksam
werden soll, klar und verstandlich auf einem dauerhaften
Datentrager uber Folgendes unterrichten:

a) denInhalt und den Zeitpunkt der Preiserhhung und

b) ein bestehendes Kiindigungsrecht des Kunden

4.8 Fihren Umstande, die nach Vertragsschluss eingetreten sind

und die von Vodafone nicht veranlasst wurden, dazu, dass sich
die Gesamtkosten von Vodafone im Sinne von Ziffer 4.6 ver-
mindern, verpflichtet sich Vodafone dazu, den vom Kunden zu
zahlenden Preis unverziglich im Umfang der Kostenminde-
rung und entsprechend dem Anteil des verminderten Koste-
nelements an den Gesamtkosten zu ermafigen. Etwaige Er-
hohungen einzelner Kosten kann Vodafone hierbei
berlicksichtigen, soweit diese nicht bereits im Rahmen einer
Preiserhohung Bericksichtigung gefunden haben.

4.9 Unbeschadet des Vorstehenden ist Vodafone bei einer Erho-

hung der gesetzlich vorgegebenen Mehrwertsteuer berech-
tigt und im Fall einer Senkung verpflichtet, die Preise ent-
sprechend anzupassen. Bei einer solchen Anpassung besteht
kein Kiindigungsrecht.

Vertragsdauer, Kiindigung

Soweit nicht abweichend vereinbart, gilt fir Vertrage tber
Vodafone-Leistungen eine erstmalige Mindestlaufzeit von
24 Monaten und eine Kundigungsfrist von einem Monat.
Wird nicht geklindigt, verlangert sich der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit und kann mit einer Frist von einem Monat ge-
kindigt werden. Kindigungen muissen in Textform erfolgen.

5.2 Vertrage ohne vereinbarte Mindestlaufzeit konnen, soweit

nicht abweichend vereinbart, mit einer Frist von einem Mo-
nat in Textform gekindigt werden.

5.3 Das Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-

6.
6.1

ruhrt.
Pflichten und Haftung des Kunden

Der Kunde informiert Vodafone unverziiglich {iber jede An-
derung seiner bei Vodafone hinterlegten personlichen Da-
ten. Kann vertragsrelevante Post nicht zugestellt werden,
weil der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachgekommen
ist, darf Vodafone fur die zur Adressermittlung erforderli-
chen Kosten und die Kosten des dabei entstehenden Verwal-
tungsaufwandes eine Pauschale gemafs der Preisliste erhe-
ben, es sei denn, der Kunde hat die gescheiterte Zustellung
nicht zu vertreten. Dem Kunden bleibt der Nachweis unbe-
nommen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden
als die Pauschale entstanden ist.

6.2 Der Kunde ist verpflichtet, alle zumutbaren Mafsnahmen zu

ergreifen, um seinen Vodafone-Anschluss und die zur Nut-
zung dieses Anschlusses eingesetzten Endgerate vor einer
unbefugten Drittnutzung zu schiitzen. Hierzu gehort insbe-
sondere — soweit technisch mdglich — die Einrichtung/Ver-
wendung von PINs, Passwortern oder sonstigen personli-
chen Zugangskennungen zum Schutz vor unberechtigten
Zugriffen Dritter sowie der Schutz von solchen PINs, Pass-
wortern oder sonstigen personlichen Zugangskennungen
vor Kenntniserlangung durch unbefugte Dritte.
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6.3 Soweit einzelne Dienste/Angebote erst ab einem bestimm-

ten Mindestalter genutzt werden durfen, ist der Kunde ver-
pflichtet, Minderjahrigen unterhalb dieses Mindestalters den
Zugang zu den betreffenden Diensten/Angeboten zu ver-
wehren. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, PINs oder
Passworter, die den Zugang zu solchen Diensten ermdgli-
chen, vor dem Zugriff durch Minderjahrige zu schiitzen.

6.4 Der Kunde verpflichtet sich, den Zugang zu den Diensten so-

wie die Dienste selbst nicht missbrauchlich zu nutzen, insbe-
sondere

nur in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Bestim-
mungen zu verwenden;

— das Vodafone-Netz und andere Netze nicht zu storen, zu
verandern oder zu beschadigen;

— keine Schadsoftware, unzulassige Werbung, Kettenbriefe,
Spam oder sonstigen belastigenden Nachrichten zu tber-
tragen;

— keine Endgeréate, Hausinstallationen oder Endeinrichtun-
gen anzuschlieRen, deren Verwendung in offentlichen
Telekommunikationsnetzen in Deutschland unzuléssig
ist; dies betrifft auch die Regelungen Uber elektromagne-
tische Vertraglichkeit;

— keine Einrichtungen zu nutzen oder Anwendungen aus-
zuflhren, die zu Veranderungen an der physikalischen
oder logischen Struktur des Vodafone-Netzes oder eines
anderen Netzes fuhren konnten;

— keine gesetzlichen Bestimmungen oder Rechte Dritter,
insbesondere Schutzrechte (z.B. Urheber- und Marken-
rechte) zu verletzen;

— die Leistungen nicht ohne ausdruckliche vertragliche
Vereinbarung zur Herstellung von Verbindungen zu nut-
zen, bei denen er aufgrund des Aufbaus der Verbindung
Zahlungen oder andere vermogenswerte Gegenleistun-
gen Dritter erhalt (z. B. Verbindungen zu Werbehotlines);

— leitungsvermittelte Telekommunikationsdienstleistungen
nur zum Aufbau manuell Gber das Endgerat hergestellter
Verbindungen zu nutzen;

keine gewerbliche Weiterleitung von Verbindungen vorzu-
nehmen oder Zusammenschaltungsleistungen zu erbringen
sowie die von Vodafone erbrachten Leistungen nicht ent-
geltlich oder gegen sonstige Vorteile an Dritte weiterzuge-
ben oder zur Verfiigung zu stellen;

— die Internetzugangsleistungen nicht dazu zu benutzen,
gewerbliche Dienste Dritter bereitzustellen, die einer un-
bestimmten Anzahl an Nutzern oder einer festgelegten
Benutzergruppe den kabellosen Zugang zum Internet er-
moglichen (insbesondere Hotspot-Dienste), oder Dritten
die Internetzugangsleistungen fir die Erbringung dieser
Dienste zur Verfligung zu stellen;

— sofern der Kunde Privatkunde ist, die Leistungen nicht zu
gewerblichen Zwecken zu nutzen.

6.5 Verstofst der Kunde gegen die Pflichten gemaf Ziff. 6.4, ist

Vodafone berechtigt, alle erforderlichen Mainahmen (insbe-
sondere in Form von Sperrungen oder Léschungen) zur Be-
seitigung des Missbrauchs zu ergreifen. Bei schuldhafter
Pflichtverletzung haftet der Kunde gegenulber Vodafone auf

Schadenersatz und Vodafone ist zur auSerordentlichen Kin-
digung des Vertrages berechtigt.

6.6 Zum Schutz der Kunden und des Vodafone-Netzes vor der

71

Verbreitung von Viren, sonstiger Schadsoftware und Spam
ist Vodafone berechtigt, im Vodafone-Netz empfangene und
versendete SMS auf der Basis einer automatisierten Muster-
erkennung zu analysieren, um entsprechende SMS heraus-
zufiltern und ggf. zu loschen.

Haftung von Vodafone

Soweit Vodafone als Anbieter von offentlich zuganglichen
Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines Vermogens-
schadens oder zur Zahlung einer Entschadigung gegentiber
einem Kunden verpflichtet ist, ist die Haftung auf 12.500,-€
je Kunde begrenzt. Besteht die Schadensersatz- oder
Entschadigungspflicht von Vodafone wegen desselben Er-
eignisses gegenuber mehreren Kunden, ist die Haftung auf
insgesamt 30 Millionen € begrenzt. Ubersteigt die Schadens-
ersatz- oder Entschadigungspflicht gegeniber mehreren
Anspruchsberechtigten aufgrund desselben Ereignisses die
Hochstgrenze nach Satz 2, wird der Schadensersatz oder die
Entschddigung in dem Verhaltnis gekirzt, in dem die Sum-
me aller Schadensersatz- oder Entschadigungsanspriche
zur Hochstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung nach den
Satzen1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadensersatz- oder Ent-
schadigungspflicht durch ein vorsatzliches oder grob fahr-
lassiges Verhalten von Vodafone herbeigefiihrt wurde, sowie
fur Anspruche auf Ersatz des Schadens, der durch den Ver-
zug der Zahlung von Schadensersatz oder einer Entschadi-
gung entsteht.

7.2 Fur schuldhaft verursachte Schaden aus der Verletzung des

Lebens, des Korpers oder der Gesundheit haftet Vodafone
unbegrenzt. Fur Sach- und fir Vermdgensschaden, die au-
RBerhalb des Anwendungsbereichs von Ziff. 7.1 liegen, haftet
Vodafone unbegrenzt bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.
Im Ubrigen haftet Vodafone nur bei schuldhafter Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, wobei die Haftung auf den
Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens be-
grenzt ist. Eine wesentliche Pflicht ist eine solche, deren Er-
fullung die ordnungsgemafie Durchfiihrung des Vertrages
uberhaupt erst ermoglicht, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszweckes gefahrdet und auf deren Einhaltung
der Kunde regelmatfiig vertrauen darf.

7.3 Fur den Verlust von Daten haftet Vodafone bei leichter Fahr-

lassigkeit unter den Voraussetzungen und im Umfang von
Ziff. 7.2 nur, soweit der Kunde seine Daten in im Hinblick auf
die jeweilige Anwendung angemessenen Intervallen in ge-
eigneter Form gesichert hat, damit sie mit vertretbarem Auf-
wand wiederhergestellt werden konnen. Der Kunde wird ge-
speicherte eigene Aufnahmen und sonstige Dateien stets
zeitnah sichern, um etwaigem Verlust, z.B. bei Updates, Ins-
tallations- oder Wartungsarbeiten vorzubeugen.

7.4 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie der Da-

tenschutzgrundverordnung bleibt ebenso unberihrt, wie die
Haftung flr arglistig verschwiegene Mangel oderim Rahmen
einer ubernommenen Garantie.

7.5 Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel ge-

maf § 59 Telekommunikationsgesetz langer als einen Ar-
beitstag unterbrochen, kann der Kunde vom abgebenden
Anbieter fir jeden weiteren Arbeitstag der Unterbrechung
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eine Entschadigung in Hohe von 10€ oder 20 % des vertrag-
lich vereinbarten Monatsentgeltes bei Vertragen mit gleich-
bleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Be-
trag hoher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat die
Verzogerung zu vertreten.

7.6 Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationster-

min von Vodafone versaumt, kann der Kunde fur jeden ver-
saumten Termin eine Entschadigung von 10 € oder 20 % der
vertraglich vereinbarten Monatsentgelte bei Vertragen mit
gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem, wel-
cher Betrag hoher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat
das Versaumnis des Termins zu vertreten.

. Vertragsiibernahme/Weitergabe an Dritte

Der Kunde darf die Vodafone-Leistungen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung von Vodafone entgeltlich oder ge-
gen sonstige Vorteile an Dritte weitergeben, insbesondere
weiterverkaufen.

8.2 Der Kunde kann das Vertragsverhaltnis nur nach vorheriger

schriftlicher Zustimmung von Vodafone auf eine andere Per-
son Ubertragen (Vertragsiibernahme).

8.3 Als Dritte im Sinne der Ziff. 8.1 und 8.2 gelten auch verbunde-

ne Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. Aktiengesetz.

8.4 Vodafone ist berechtigt, das gesamte Vertragsverhaltnis auf

eine der nachfolgenden, zum Vodafone-Konzern gehéren
den Gesellschaften zu Gbertragen: Die Vodafone GmbH und
die Vodafone West GmbH (beide Ferdinand-Braun-Platz 1,
40549 Dusseldorf) und die Vodafone Deutschland GmbH,
Beta-StraRe 6—8, 85774 Unterfohring. Bei einer Ubertragung
auf eine dieser Gesellschaften steht dem Kunden wegen der
Vertragsubernahme kein Recht zu, sich vom Vertrag zu
[sen. Bei einer Ubertragung auf einen sonstigen, nicht von
dieser Auflistung umfassten Dritten, steht dem Kunden das
Recht zu, sich vom Vertrag zu losen.

Schlichtung

Zur Einleitung eines aufdergerichtlichen Streitbeilegungs-
verfahrens Uber die in § 68 Telekommunikationsgesetz ge-
nannten Falle kann der Kunde einen entsprechenden Antrag
an die Bundesnetzagentur richten. An alternativen Streitbei-
legungsverfahren vor einer allgemeinen Verbrauchersch-
lichtungsstelle nimmt Vodafone nicht teil.

10.

1.

12

13.

Rufnummernunterdriickung

Soweit der Vodafone-Anschluss bzw. das Endgerat die Mog-
lichkeit bietet, die Rufnummernanzeige bei dem angerufenen
Teilnehmer standig oder fallweise zu unterdricken, ist Voda-
fone berechtigt, eine Rufnummernunterdriickung bei Verbin-
dungen zur Vodafone-Kundenbetreuung zu deaktivieren.

Telefonbucheintrag

Auf Wunsch des Kunden veranlasst Vodafone die Aufnahme
von dessen Rufnummer(n), Name, Anschrift und zusatzli-
chen Angaben in 6ffentliche Teilnehmerverzeichnisse (Stan-
dard: Elektronische Verzeichnisse). Vodafone darf die Daten
Dritten zum Zwecke der Herstellung und Veroffentlichung
von Teilnehmerverzeichnissen und zur Bereitstellung von
Auskunftsdiensten zur Verfigung stellen. Der Kunde kann
durch eine Erklarung gegeniber Vodafone den Umfang der
Eintragung jederzeit erweitern oder einschranken oder der
Veroffentlichung fur die Zukunft widersprechen.

. Alarmierungssysteme

Vodafone Gbernimmt keine Gewahr, dass die Vodafone-Leis-
tungen fir den Betrieb von Hausnotruf-, Brand- und Ein-
bruchmeldeanlagen geeignet sind. Der Kunde sollte sich vor
Inbetriebnahme solcher Anlagen insbesondere vergewis-
sern, dass er Uber einen notstromfahigen und funktionstich-
tigen Zweitweg flr die Alarmierung verfligt und die In-
bound-Signalisierung tber den Sprachkanal des Vodafone-
Telefonnetzes Ubertragen wird.

Wichtige Hinweise zum Notruf

Vodafone stellt den Zugang zu Notrufdiensten im Mobilfunk-
bereich und bei stationarer Nutzung im Festnetzbereich ent-
sprechend den gesetzlichen Anforderungen bereit. Im Mo-
bilfunkbereich ist Voraussetzung hierflir eine gultige
SIM-Karte, die Verfligbarkeit eines Mobilfunknetzes sowie
ein in diesem Netz technisch verwendbares Mobiltelefon.

Einschrankung der Notruf-Verfligbarkeit bei Produkten, die
flr eine stationare Nutzung vorgesehen sind: Das Absetzen
von Notrufen Uber 110 und 112 ist bei einem Stromausfall
und wahrend der standardmafiigen Trennung der Inter-
net-Verbindung bei DSL-Produkten (alle 24 Stunden bis zu
30 Sekunden) nicht maoglich. Eine Veranderung der Konfigu-
rationen des Vodafone-Modems oder die Verwendung eines
nicht freigegebenen Gerates kann zur Folge haben, dass ein
Notruf nicht abgesetzt werden kann. Bei Einwahl mit den
eigenen Zugangsdaten von einem anderen als dem im Auf-
trag benannten Standort ist eine korrekte Zustellung des
Notrufs nicht gewahrleistet und der Standort des Anrufers
kann nicht ermittelt werden.
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Erganzende Geschaftsbedingungen fiir Vodafone Internet-, Telefonie- und TV-Leistungen

Die Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH, beide Ferdin-
and-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf sowie die Vodafone
Deutschland GmbH, Betastrafte 6—8, 85774 Unterfohring er-
bringen Leistungen an Kunden aufgrund der Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen fir Vodafone-Leistungen. Fur Vertrage
uber Internet-, Telefonie- sowie TV-Leistungen gelten erganzend
die vorliegenden Erganzenden Geschéftsbedingungen. Im Falle
von Unklarheiten oder Widersprichen zwischen den Dokumen-
ten gehen die Erganzenden Geschaftsbedingungen den Allge-
meinen Geschaftsbedingungen vor.

A. Gemeinsame Bedingungen fiir Internet, Telefon und TV
1. Vertrag und Leistungsumfang
1.1 Flr Vertrage Uber Festnetz- und TV-Leistungen gilt:

a) Sofern eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart ist, be-
ginnt diese am mitgeteilten Anschaltdatum, oder falls
kein Anschaltdatum mitgeteilt wurde, mit Leistungser-
bringung. Bei vereinbarter Selbstinstallation im Ka-
bel-Festnetz beginnt die Mindestvertragslaufzeit mit
dem Anschluss der Gerate, spatestens jedoch 2 Wochen
nach Erhalt der Auftragsbestatigung. In samtlichen vor-
genannten Fallen ist der Kunde berechtigt, sich bis zum
Beginn der Mindestvertragslaufzeit jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kundigungsfrist aufSerordentlich in Text-
form vom Vertrag zu losen.

b) Beauftragt der Kunde zusammen mit einem Vertrag mit
Mindestvertragslaufzeit die Ubernahme einer Rufnum-
mer von einem anderen Anbieter, beginnt die Mindestver-
tragslaufzeit abweichend von Ziff. 1.1 a) am Tag der Ruf-
nummernibernahme (Schalttag); bis dahin ist der Kunde
berechtigt, sich jederzeit ohne Einhaltung einer Kindi-
gungsfrist aufserordentlich in Textform vom Vertrag zu
losen. Nimmt der Kunde die Leistungen von Vodafone
bereits vor dem Schalttag in Anspruch, beginnt die Min-
destvertragslaufzeit zu diesem Zeitpunkt und das Recht,
sich bis zum Schalttag aufserordentlich vom Vertrag zu
Losen, erlischt.

1.2 Vodafone behalt sich vor, soweit erforderlich, den Abschluss
des Vertrags von der Vorlage einer Einverstandniserklarung
des Grundsticks- oder Wohnungseigentimers oder des
sonst dinglich Berechtigten abhangig zu machen oder bei
Zweifeln am Vorliegen des entsprechenden Einverstandnis-
ses wahrend der Laufzeit des Vertrags eine solche Erklarung
zu verlangen. Kann die Einverstandniserklarung nicht beige-
bracht werden oder entfallt sie wahrend der Laufzeit des Ver-
trags aus einem nicht von Vodafone zu vertretenden Grund,
ist Vodafone zur aufSerordentlichen Kiindigung des Vertrags
berechtigt.

1.3 Soweit Vodafone eine Leistung zu erbringen hat, die von er-
forderlichen Vorleistungen, Zustimmungen oder Erlaubnis-
sen Dritter oder des Kunden abhdngig ist, steht die Leis-
tungspflicht von Vodafone unter dem Vorbehalt, dass diese
Vorleistungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse rechtzeitig,
vollstandig und in der erforderlichen Qualitat erfolgen. Wer-
den die erforderlichen Vorleistungen, Zustimmungen oder
Erlaubnisse nicht rechtzeitig, vollstandig und in der erforder-
lichen Qualitat erbracht, entfallt insoweit die Leistungs-
pflicht von Vodafone, sofern Vodafone die nicht richtige oder
nicht rechtzeitige Erbringung nicht zu vertreten hat.
Vodafone wird den Kunden Uber die Nichtverfligbarkeit ihrer
Leistungen unverzlglich informieren und bereits gezahlte

Entgelte flr die nicht verfligbaren Leistungen unverzlglich
erstatten.

1.4 Voraussetzungen flr die Leistungserbringung sind — sofern
technisch erforderlich —der Anschluss an das Vodafone-Netz
und an ein — je nach gewahltem Produkt — riickkanalfahiges
Hausverteilernetz sowie das Recht zur Versorgung des be-
treffenden Grundstlcks. Ist eine dieser Voraussetzungen
nicht gegeben oder entfallt diese wahrend der Vertragslauf-
zeit aus einem nicht von Vodafone zu vertretenden Grund,
steht Vodafone ein aufSerordentliches Kiindigungsrecht zu.

1.5 Sofern Vodafone als Anschluss an das Vodafone-Netz einen
Ubergabepunkt installiert oder bis in die Wohnridume eine
Hausnetzleitung und eine Anschlussdose einrichtet oder
wieder in Betrieb nimmt, Uberlasst Vodafone dem Kunden
Ubergabepunkt und ggfs. Anschlussdose zur Nutzung. Durch
den Kunden veranlasste Mitversorgungen anderer Objekte
sind ohne Zustimmung von Vodafone nicht gestattet.

1.6 Die technischen Einrichtungen von Vodafone erstrecken
sich in der Regel bis zum Ubergabepunkt und auf die Hard-
ware, soweit diese von Vodafone zur Verfugung gestellt wur-
de. FUr etwaige Storungen an Vodafone nicht gehdrenden
Einrichtungen, insbesondere der Innenhausverkabelung,
ubernimmt Vodafone keine Haftung und keine Gewahr.

1.7 Samtliche bei der Einrichtung des Anschlusses an das
Vodafone-Netz beim Kunden installierten und mit fremdem
Grund und Boden verbundenen Sachen und Einrichtungen
verbleiben im Eigentum von Vodafone oderim Eigentum des
mit der Einrichtung beauftragen Dritten; die Verbindung er-
folgt nur zu einem vorlibergehenden Zweck (§ 95 BGB).
Vodafone bzw. der Dritte ist mit Beendigung des Vertragsver-
haltnisses berechtigt, aber nicht verpflichtet, die in ihrem Ei-
gentum verbliebenen Einrichtungen zu entfernen.

1.8 Sofern der Kunde ein eigenes Modem nutzt, muss dieses zur
Sicherstellung der Funktionalitat und der Netzsicherheit der
Vodafone-Spezifikation fur Zugangsendgerate entsprechen.
Die Spezifikationen kénnen unter https://www.vodafone.
de/hersteller-info.ntml jederzeit eingesehen werden. Er
kann einen Telefondienst mit Hilfe der von Vodafone bereit-
gestellten Zugangsdaten auf diesem Modem konfigurieren
und nutzen.

1.9 Vodafone ist berechtigt, die zum Empfang der Produkte so-
wie zu deren Ergénzung, Anderung oder Sicherheit erforder-
liche Software auf die von Vodafone zur Verfigung gestellte
Hardware aufzuspielen oder dort vorhandene Software/
Firmware oder darauf gespeicherte Daten zu erganzen, zu
andern oder die Hardware auf Kosten von Vodafone auszu-
tauschen. Vodafone ist im Rahmen von Mafdnahmen, die der
Entstérung oder der Sicherheit der Dienste von Vodafone
dienen, auch bei Kaufhardware berechtigt, die Konfigurati-
onsdaten und die Betriebssoftware herunterzuladen und zu
verandern, um den Dienst fir den Kunden wiederherzustel-
len oder den aktuellen Sicherheitsstandards anzupassen.
Dabei werden die Konfigurationsdaten des Kunden nur inso-
fern erfasst, wie es zur Wiederherstellung der urspriinglichen
Konfiguration notwendig ist. In diesen Fallen kann es zum
Verlust der auf der Hardware gespeicherten (privaten) Da-
ten/Inhalte und Einstellungen des Kunden kommen oder
die Wiedergabe von gespeicherten Aufzeichnungen oder
sonstigen privaten Inhalten nicht mehr moglich sein.
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1.10Bei von Vodafone zur Verfligung gestellter Hard- oder Soft-

ware Ubernimmt Vodafone die Gewahr flr die vereinbarte
und Ubliche bzw. erwartbare Beschaffenheit sowie die Eig-
nung fur die gewohnliche oder die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung. Die Nutzung der Software unterliegt
den Lizenzbedingungen des jeweiligen Softwareanbieters.

Pflichten des Kunden

Der Kunde stellt die Raumlichkeiten, Einrichtungen und die
in der jeweiligen Leistungsbeschreibung dargestellten tech-
nischen Voraussetzungen zur Verfigung und ermoglicht Vo-
dafone oder ihren Beauftragten nach vorheriger Absprache
den Zugang zu diesen, insbesondere zu Installations-, Pruf-,
Wartungs-, Sperr- und Reparaturzwecken. Des Weiteren
sorgt er fir die notwendige Stromversorgung und Potenzial-
ausgleich gemaf VDE; etwaige Stromkosten sind in den ver-
traglich vereinbarten Entgelten bertcksichtigt.

2.2 Hat der Kunde eine von ihm an Vodafone gemeldete Storung

selbst zu vertreten, etwa durch Fehlbedienung, so ist Voda-
fone berechtigt, dem Kunden die durch die Uberpriifung des
Anschlusses entstandenen Kosten (Personalkosten nach
Zeitaufwand, Fahrkosten und etwaig verbrauchtes Material)
in Rechnung zu stellen, wenn der Kunde bei zumutbarer Feh-
lersuche hatte erkennen konnen, dass keine in den Verant-
wortungsbereich von Vodafone fallende Storung vorlag.

2.3 Der Kunde wird Vodafone Anderungen in der Anzahl der an

einen Ubergabepunkt angeschlossenen Wohneinheiten
oder des Standortes eines etwaig Uberlassenen Modems un-
verzuglich mitteilen.

2.4 Fur die Nutzung einer von Vodafone zur Verfligung gestell-

ten Hardware gilt:

a) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ilbernimmt der Kun-
de die Installation der Hardware und der eventuell erfor-
derlichen Software.

b) Der Kunde verpflichtet sich, fiir die Hardware ausschlief3-
lich die von Vodafone jeweils aktuell bereitgestellte Soft-
ware/Firmware zu verwenden, diese nicht zu manipulie-
ren oder anders als vertraglich vereinbart zu nutzen.
Sofern der Kunde sicherheitsrelevante Einstellungen im
Modem eigenmachtig andert, tragt er die Verantwortung
fur die hieraus ggf. resultierenden Folgen selbst. Vodafone
ist berechtigt, die Software/Firmware des Modems jeder-
zeit fur den Kunden kostenfrei zu aktualisieren oder zu
andern oder das Modem auszutauschen. Daher ist der
Kunde verpflichtet, seine personlichen Einstellungen auf
dem Modem regelmafSig zu sichern, damit Einstellungen
nach einem Software-/Firmware-Update bzw. Hardware-
tausch wiederhergestellt werden konnen.

c) Der Kunde wird die ihm von Vodafone Uberlassene Hard-
ware pfleglich behandeln und weder ihr Gehause 6ffnen,
noch sie in anderer Weise manipulieren noch anders als
vereinbart nutzen. Er ist verpflichtet, Vodafone Uber
samtliche Beeintrachtigungen deren Eigentumsrechts an
der Uberlassenen Hardware, beispielsweise durch Pfan-
dung, Beschadigung oder Verlust, unverziglich in Text-
form zu informieren. Hat der Kunde die Beeintrachtigung
zu vertreten, kann Vodafone den Vertrag aufderordentlich
kidindigen und Schadensersatz verlangen.

d

=

Der Kunde ist verpflichtet, innerhalb von vierzehn Tagen
nach Vertragsbeendigung, nach Zusendung neuer Hard-
ware bzw. nach Wegzug aus dem Versorgungsgebiet von

Vodafone, die ihm von Vodafone bereitgestellte Hardware
nebst vollstandigem Zubehor auf eigene Kosten und ei-
gene Gefahr an Vodafone zurtickzusenden. Entscheidet
der Kunde sich flir die Nutzung eigener Hardware anstelle
der ihm von Vodafone zur Verfligung gestellten, behalt
Vodafone sich vor, die dem Kunden zur Verfligung gestell-
te, aber von ihm nicht benotigte Hardware auch bereits
vor dem Zeitpunkt der Vertragsbeen-digung zurtickzufor-
dern.

2.5 Flr die Nutzung von kundeneigener Hardware gilt:

a) Der Kunde informiert Vodafone liber das Modem unter
Angabe der MAC-Adresse und ggf. weiterer Geratedaten
und tragt die ihm von Vodafone ggf. zur Verfligung ge-
stellten Zugangsdaten an der vom Geratehersteller vor-
gesehenen Stelle seiner Hardware ein.

b) Der Kunde ist selbst fiir die Aktualisierung der Software/
Firmware und die Einrichtung und Aktualisierung der Si-
cherheitseinstellungen verantwortlich. Soweit Aktuali-
sierungen bereitgestellt werden, ist der Kunde verpflich-
tet, diese zu installieren.

c) Der Kunde ist nicht berechtigt,

— ihm zur Verfligung gestellte Zugangsdaten an einer
anderen als der mit Vodafone vereinbarten Objektad-
resse oder in einem anderen als dem Vodafone ge-
nannten Modem zu betreiben, da anderenfalls bei ei-
nem Notruf die Adresszuordnung aufier Funktion
gesetzt wirde;

— die im Modem zu Zwecken der Verbindung mit dem
Vodafone-Netz verarbeiteten Daten Dritter wahrzu-
nehmen oder aufserhalb dieses Modems zu verarbei-
ten. Daher darf er die Software/Firmware des Zugangs-
endgerates (nicht die des eigentlichen Routers) nur
durch Einspielen vom Hersteller fir das jeweilige Zu-
gangsendgerdt zur Verfliigung gestellter und jeweils
aktueller Software/Firmware verandern, es sei denn,
ein Zugriff auf die im Zugangsendgerat verarbeiteten
Daten Dritter ist ausgeschlossen.

B. Ergdanzende Bedingungen fiir Internet

1

Leistungsumfang

1.1 Vodafone gewahrt dem Kunden im Rahmen ihrer techni-

schen, betrieblichen und rechtlichen Moglichkeiten nach
Mafdgabe der vertraglichen Bestimmungen flr die Dauer des
Vertrages einen Zugang zum Internet (nachfolgend ,Inter-
netanschluss®).

Vodafone stellt dem Kunden daflr einen Anschluss an das
Vodafone-Netz zur Verfigung und wird ihm Uber diesen An-
schluss den Zugang zum Internet ermaglichen. Die konkrete
Ubertragungsleistung ist auch von der Leistung des Provi-
ders des Empfangers oder Senders (nachfolgend ,,Gegen-
stelle®), von der Leistung der Verbindungsnetze Dritter, ei-
nem ggf. kundeneigenen Zugangsendgerat und von der
Leistungsfahigkeit der vom Kunden eingesetzten sonstigen
Hard- und Software abhangig. Vodafone haftet nicht fur eine
von ihr nicht zu vertretende Einschrinkung der Ubertra-
gungsgeschwindigkeit aufgrund der Leistung der Gegenstel-
le, der Leistung der Verbindungsnetze Dritter und/oder der
vom Kunden eingesetzten Hard- und Software, soweit diese
nicht von Vodafone zur Verfligung gestellt wurde, oder fir
Einschrankungen der Ubertragungsgeschwindigkeit im In-
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ternet auferhalb ihres Netzes. Dartiber hiqaus kann durch
die Nutzung einer WLAN-Verbindung die Ubertragungsge-
schwindigkeit eingeschrankt sein.

1.2 Transparenzangaben zu den Bandbreiten sowie Informatio-

nen darUber, wie sich die Geschwindigkeit oder andere
Dienstqualitatsparameter in der Praxis auf die Internetnut-
zung auswirken kénnen, sind unter www.vodafone.de/hilfe/
bandbreite-datenvolumen abrufbar.

1.3 Werden die vertraglich zugesicherten Up- und Downloadge-

1.1

schwindigkeiten anhaltend oder dauerhaft wiederholt er-
heblich unterschritten, kann der Kunde eine Beschwerde an
Vodafone richten, unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 4
Telekommunikationsgesetzes das vertragliche Entgelt min-
dern und eine angemessene Frist zur Nacherfullung setzen.
Wird die Leistung dann weiterhin nicht vertragsgemafs er-
bracht, kann er kiindigen.

Pflichten des Kunden

Der Kunde wird die ihm von Vodafone gewahrten Internet-
dienste nicht zum Zwecke der Bereitstellung von Telemedi-
en und/oder anderen Telekommunikationsdiensten gegen-
Uber Dritten nutzen. Soweit mit Vodafone nicht ausdricklich
anders vereinbart, wird er den Internetanschluss nicht zum
kommerziellen Betrieb von Servern nutzen.

Erganzende Bedingungen fiir TV
Leistungsumfang

Vodafone gewahrt dem Kunden den Zugang zu TV-Leistun-
gen —je nach vertraglicher Vereinbarung — tber das Vodafo-
ne-Netz, DSL oder sonstige Internetverbindungen. Bei ei-
nem TV-Kabelanschluss Gbermittelt Vodafone digitale (SD
und HD) Rundfunk- und ggf. andere Signale bis zum Uberga-
bepunkt (Erflillungsort) oder soweit zusatzlich vereinbart bis
zur Kabel-Anschluss-Dose in der Wohnung des Kunden.

Vodafone gewahrt den Zugang nur, soweit dies die Bindung
an Gesetze, (internationale) Vereinbarungen und Entschei-
dungen Dritter (z.B. von Landesmedienanstalten und Pro-
grammveranstaltern) ermdglicht. Im Ubrigen entscheidet
Vodafone Uber die jeweilige Belegung der Frequenzbereiche
und Kanale mit Diensten und Inhalten, sowie Uber notwendi-
ge technische Verbesserungen. Dazu gehdren insbesondere
die Einstellung der Ubertragung digitaler SD-Signale (ganz
oder teilweise), die Reduzierung der hierfiir genutzten Band-
breiten oder der Wechsel zu einer gegebenenfalls verschlis-
selten Signalverbreitung.

Die Ubertragung bestimmter Dienste und bestimmter Inhal-
te ist, soweit nicht gesondert vereinbart, nicht Gegenstand
des Vertrages.

1.2 Vodafone stelltim Rahmen von TV-Paketen die Signale eines

oder mehrerer Fernsehsender zu einem bestimmten Thema,
wie z.B. Kinder oder Sport, oder die Signale eines oder meh-
rerer Fernsehsender zu mehreren unterschiedlichen The-
men oder in einer bestimmten Sprache zusammen. Diese
stellt Vodafone je nach Produktauswahl und vertraglicher
Vereinbarung auf entsprechenden Empfangswegen zur Ver-
fugung. Die Themen, ggf. die Sprache und die Anzahl der
Sender eines Programmpaketes ergeben sich aus der mit
dem Kunden vereinbarten Produktbeschreibung. Vodafone
ist in der konkreten Auswahl der einzelnen Fernsehsender
eines Programmpaketes frei. Die in der jeweiligen mit dem
Kunden vereinbarten Produktbeschreibung dargestellten

Fernsehsender stellen nur Beispiele dar. Die Ubertragung be-
stimmter Fernsehsender ist, soweit nicht ausdrucklich ge-
sondert vereinbart, nicht Gegenstand des Vertrages. Die In-
halte konnen je nach vertraglicher Vereinbarung und
Empfangsgerat oder Empfangsweg abweichen. Vodafone
Ubermittelt die in den TV-Paketen enthaltenen Angebote
nur derart und so lange, wie ihr dies die Bindung an Gesetze
und Entscheidungen Dritter erlaubt.

Soweit Vodafone aufgrund eines nicht von Vodafone zu ver-
tretenden Umstands nicht mehr (iber die Rechte zur Uber-
mittlung eines gesamten Programmpaketes verflgt, ist sie
berechtigt, dieses Programmpaket einzustellen. Dem Kun-
den wird dies unverzuglich in Textform mitgeteilt.

1.3 Sofern nicht anders vereinbart, konnen TV-Pakete und sons-

tige TV-Services (im Folgenden einheitlich , TV-Produkte®)
nur genutzt werden, wenn wahrend der gesamten Vertrags-
laufzeit des TV-Produkt-Vertrages ein unmittelbares oder
mittelbares Vertragsverhaltnis mit Vodafone Uber einen
TV-Kabelanschluss besteht. Endet dieses Vertragsverhaltnis
wahrend der Vertragslaufzeit der TV-Produkte aus einem
nicht von Vodafone zu vertretendem Grund, besteht fur
Vodafone ein aufserordentliches Kiindigungsrecht hinsicht-
lich der TV-Produkte. Hat der Kunde die Kindigung zu vertre-
ten, haftet er Vodafone gegenuber flr den entstandenen
Schaden. Dem Kunden steht zur Vermeidung der auf3eror-
dentlichen Kiindigung der TV-Produkte durch Vodafone das
Recht zu, den Vertrag Uber den TV-Kabelanschluss bis zum
Ende der Vertragslaufzeit der TV-Produkte neu abzuschlie-
3en, es sei denn, der Kunde hatte die Beendigung des TV-Ka-
belanschlussvertrages zu vertreten. Satz 1 bis 3 gelten ana-
log flr alle TV-Produkte, fur die ein anderes TV-Produkt
Voraussetzung ist (z.B. bei internetbasierten TV-Produkten
der Vertrag Gber GigaTV Net).

1.4 Der Empfang der TV-Produkte setzt ein daflir geeignetes

Empfangsgerat und bei internetbasierten Diensten auch
eine Internetverbindung sowie ggfs. eine Anmeldung Uber
den Onlinekunden-Servicebereich auf der Vodafone Inter-
netseite voraus. Die Empfangsqualitat der Inhalte bei inter-
netbasierten Diensten ist abhangig von der vom Kunden be-
reitgestellten Internetverbindung. Vodafone stellt dem
Kunden auf Wunsch fir die Laufzeit des Vertrages tber das
TV-Produkt eine — ggf. virtuelle — SmartCard und/oder ein
Empfangsgerat (z.B. einen Digital-Receiver (HD), einen Digi-
talen Video Recorder (SD/HD) oder ein HD Modul CI+) zur
Verfigung und schaltet die SmartCard flr die vertraglich ver-
einbarten Produkte frei. Die Hardware verbleibt im Eigentum
von Vodafone bzw. des SmartCard-Herstellers, soweit keine
abweichende Vereinbarung getroffen wurde.

1.5 Die Zahl der empfangbaren Sender kann aufgrund ver-

pflichtender Vorgaben der Programmveranstalter reduziert
sowie die Wiedergabe und Nutzung von empfangsgerateab-
hangigen Zusatzfunktionen (z.B. Timeshift, Aufnahme) ein-
geschrankt oder unmaoglich sein.

1.6 Vodafone kann verlangen, dass die Uberlassene SmartCard

ausschliefilich in Verbindung mit einem der Smart Card zu-
geordneten Empfangsgerat verwendet wird. Aufierdem ist
Vodafone berechtigt, ausschliefdlich SmartCards zu tberlas-
sen, die nur im Zusammenhang mit einem der SmartCard
zugeordneten Empfangsgerat genutzt werden konnen. Ist
auf der SmartCard kein TV-Produkt freigeschaltet, kann
Vodafone diese deaktivieren, um Missbrauch zu verhindern.
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1.7 Kauft der Kunde Empfangsgerate von Vodafone, verbleiben

diese bis zur vollstandigen Bezahlung durch den Kunden im
Eigentum von Vodafone.

1.8 Die Rechte an samtlichen Inhalten (einschliefilich der Struk-

tur, der Darstellung und des Erscheinungsbildes), insbeson-
dere Filme, Fernsehprogramme, Bilder, Musik und Text (,,In-
halt), liegen bei dem jeweiligen Rechteinhaber bzw. bei
Vodafone. Der Kunde erhalt im Rahmen der Vodafone
TV-Leistungen lediglich einfache Nutzungsrechte nach
Mafdgabe dieser Geschaftsbedingungen und den im Rahmen
der Nutzung des jeweiligen Vertrages getroffenen Vereinba-
rungen fur private, nicht kommerzielle Zwecke.

1.9 Von Vodafone werden nur volljahrige natirliche Personen

mit Wohnsitz in Deutschland als Kunden akzeptiert.

1.10Vodafone ist berechtigt, Uber die zur Verfligung gestellten

2.
2.1

SmartCards, Empfangsgerate und Entertainment Apps un-
terschiedliche redaktionelle, kostenfreie und kostenpflichti-
ge auf den Kunden zugeschnittene oder statistische Emp-
fehlungen im Rahmen eines personalisierten TV-Erlebnisses
anzubieten.

Pflichten des Kunden

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Smart Card Dritten zur
Nutzung zu Uberlassen.

2.2 Nach Mafsgabe der Bestimmungen des Urheberrechtsgeset-

zes ist der Kunde nicht berechtigt, Programme, Filme oder
sonstige Inhalte oder Aufzeichnungen davon zu verbreiten,
per Funk, im Wege des so genannten Online-Streaming oder
mit Hilfe einer anderen Technologie weiterzusenden, 6ffent-
lich zuganglich zu machen oder an Stellen, die der Offent-
lichkeit nur gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes zuganglich
sind, 6ffentlich wahrnehmbar zu machen. Fernerist der Kun-
de nicht berechtigt, das Signal flr den Gebrauch aufierhalb
seiner Raumlichkeiten umzuleiten oder weiterzuleiten.

Jugendschutz

Vodafone gewahrt den Zugang zu Inhalten, die geeignet
sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Person-
lichkeit zu beeintrachtigen (entwicklungsbeeintrachtigende
Angebote), nur durch ein geeignetes Zugangssystem, z.B. in
Form der Jugendschutz-PIN.

3.2 Vodafone gewahrt den Zugang zu Inhalten, die nur Erwach-

senen zuganglich gemacht werden diirfen (Erwachsenenan-
gebote) nur Kunden, deren Volljéhrigkeit in geeigneter Weise
Uberpruft wurde und stellt ihnen dafiir eine gesonderte Er-
wachsenen-PIN ggfs. gegen ein Einrichtungsentgelt gemaf
aktueller Preisliste zur Verfigung.

3.3 Der Kunde ist verpflichtet, bei der Nutzung derin 3.1 und 3.2

genannten Inhalte die gesetzlichen Bestimmungen zum Ju-
gendschutz einzuhalten. Der Kunde wird die PINs deshalb
vertraulich behandeln und gegen unbefugten Zugriff si-
chern. Besteht der Verdacht, dass unbefugte Personen
Kenntnis von der PIN erlangt haben und/oder diese miss-
brauchlich nutzen, ist der Kunde verpflichtet, Vodafone un-
verzlglich zu informieren.

3.4 Besteht der begriindete Verdacht, dass unbefugte Personen

Uber den Anschluss des Kunden zu den in 3.1 und/oder 3.2
genannten Inhalten Zugang haben, kann Vodafone den Zu-
gang zu diesen Inhalten sperren. Der Kunde wird Uber die
Sperrung informiert. Kann der Kunde nachweisen, dass der
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Verdacht unrichtig ist, hebt Vodafone die Sperre des Kunden
wieder auf.

Erganzende Bedingungen fiir den Homespot-Service
Leistungsumfang

Mit der Freischaltung des Homespot-Service wird am WLAN-
Kabelrouter, der Privatkunden im Rahmen ihres Internet-
und Telefonvertrages Uberlassen wird, durch Vodafone ne-
ben dem privaten WLAN-Signal ein 6ffentliches WLAN-Signal
zur Verfligung gestellt (Homespot-Service).

Ein Kunde, dessen WLAN-Kabelrouter fir den Homespot-Ser-
vice freigeschaltet ist, kann innerhalb der technisch verflig-
baren Reichweite nach Anmeldung tber Benutzername und
Passwort, welche seinen Zugangsdaten des MeinVodafone-
Kundenportals entsprechen, den offentlichen Bereich frei-
geschalteter WLAN-Kabelrouter anderer Privatkunden zu
nichtgewerblichen Zwecken nutzen (Vodafone Homespot-
Community). Fiir Vodafone (ehemals Unitymedia) Privatkun-
den aus NRW, Hessen und BW gilt: das individuelle Passwort
kann unter MeinVodafone vom Kunden festgelegt und gean-
dert werden. Vodafone ist berechtigt, die Nutzung der of-
fentlichen Signale auch weiteren Nutzern durch entspre-
chende Vereinbarung mit Vodafone und/oder Kooperations-
partnern zu ermdglichen.

Die Bereitstellung des Homespot-Service richtet sich nach
den jeweiligen technischen und ortlichen Moglichkeiten.
Vodafone behalt sich vor, die Nutzung des Homespot-Service
bedarfsweise zeitlich und geografisch einzuschranken. Der
offentliche Bereich des WLAN- Kabelrouters ist technisch
unabhangig vom privaten Internetzugang des WLAN-Kabel-
routers. Bei Nutzung des offentlichen Bereichs sollten sen-
sible Daten durch eine entsprechende Sicherheitssoftware
(z.B. VPN-Software) oder durch die Nutzung von verschls-
selten Protokollen (z.B. HTTPS, IMAPS) geschiitzt werden.

Der Kunde kann den Homespot-Service jederzeit im person-
lichen Bereich des Kundenportals auf www.vodafone.de/
meinvodafone mit einer Vorlaufzeit von bis zu 14 Tagen ein-
stellen. Der zugrunde liegende Internet- und Telefonvertrag
bleibt davon unberlhrt. Vodafone als Betreiber des Home-
spot-Service behalt sich vor, den kostenlosen Homespot-Ser-
vice nach angemessener Ankundigungsfrist einzustellen.
Als Betreiber des Homespot-Service ist Vodafone ebenfalls
Adressat moglicher Unterlassungs- oder Haftungsanspri-
che bei Urheberrechtsverletzungen. Der Kunde haftet daher
nicht fir Rechtsverletzungen Dritter bei der Nutzung des 6f-
fentlichen Bereiches des Homespot-Service.

1.2.Hotspot-Finder

Alle Standorte, an denen der Homespot-Service aktiviert ist,
werden in den im Internet und als App abrufbaren Hotspot-
Finder von Vodafone aufgenommen. Dieser wird durch eine
Markierung auf einer Karte eines Internet-Kartendienstes
(z.B. Google Maps) dargestellt; die Angabe der genauen
Standortadresse des Homespot-Service bleibt ausdricklich
vorbehalten.

1.3.Kundeneigenes Endgerat

Bei der Verwendung eines kundeneigenen Endgerdts kann
der Homespot-Service aus technischen Grinden nicht frei-
geschaltet werden. Die Teilnahme an der Vodafone Hotspot-
Community ist in diesen Fallen nicht gestattet.

Seite 4von 4

900271-C-00 16/25 Erganzende Geschéftsbedingungen flr Vodafone Internet-, Telefonie- und TV-Leistungen Stand: Februar 2023


http://www.vodafone.de/meinvodafone
http://www.vodafone.de/meinvodafone

	900271_KA_21677_AGB_EGB_rossmann-mobil_1625_Pkt_10pt.pdf
	Allgemeine Geschäftsbedingungen für Vodafone-Leistungen (AGB)
	1. Vertragsinhalt
	2. Leistungsumfang
	3. Änderung der Vertragsbedingungen
	4. Vergütung
	5. Vertragsdauer, Kündigung
	6. Pflichten und Haftung des Kunden
	7. Haftung von Vodafone
	8. Vertragsübernahme/Weitergabe an Dritte
	9. Schlichtung
	10. Rufnummernunterdrückung
	11. Telefonbucheintrag
	12. Alarmierungssysteme
	13. Wichtige Hinweise zum Notruf


	900271_KA_21677_EGB_1625_10pt.pdf
	Ergänzende Geschäftsbedingungen für Vodafone Internet-, Telefonie- und TV-Leistungen
	A. Gemeinsame Bedingungen für Internet, Telefon und TV
	B. Ergänzende Bedingungen für Internet
	C. Ergänzende Bedingungen für TV
	D. Ergänzende Bedingungen für den Homespot-Service



